Postulat „Für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung von Computern“
Der …rat wird eingeladen, bei der Computerbeschaffung in der Verwaltung die fundamentalen Arbeitsrechte der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
 zu beachten. 

Damit diese Rechte respektiert werden, wird die Verwaltung gebeten, eine Kriterienliste zu entwickeln und verbindlich einzusetzen. Damit können Unternehmen, die auf eine öffentliche Beschaffungsanfrage reagieren, auf ihre Politik der sozialen Verantwortung hin überprüft werden. Für die Evaluation ist es sinnvoll, mit externen Experten zusammenzuarbeiten.

1) Hintergrundinformationen:

Computer werden heute meist in sogenannten Freihandelszonen in China, Thailand oder auch Mexiko produziert. Diese Zonen bieten transnationalen Unternehmen, wie den grossen Computerfirmen, optimale Produktionsbedingungen. Darunter leiden jedoch die Arbeitnehmenden in den Fabriken: Die ausbezahlten Löhne liegen oft unter dem Existenzminimum, der Schutz vor Chemikalien bei der Arbeit ist ungenügend, die täglich zu leistende Arbeit liegt meist über 10 Stunden und die wöchentlichen Ruhetage fallen teilweise für mehrere Monate aus. Aber auch die Beschäftigung von Kindern in den Computerfabriken erweist sich als ernstzunehmendes Problem, das dringenden Handlungsbedarf erfordert.
2) Prinzip:

Beim Kauf von Computern soll beachtet werden, dass bei der Produktion die fundamentalen Arbeitsrechte respektiert werden. Diese sind durch die Internationale Arbeitsorganisation definiert und von der Schweizer Regierung anerkannt. Es sind:
· die Freiheit auf Versammlung und kollektive Verhandlung

· die Nicht-Diskriminierung

· das Verbot der Zwangsarbeit

· das Verbot der Kinderarbeit

· die Gleichbehandlung von Mann und Frau

Hinzu kommt die Respektierung der nationalen Gesetzgebung des Produktionslandes durch die Unternehmen.

3) Umsetzung:

Damit die fundamentalen Arbeitsrechte garantiert werden, scheint es sinnvoll, dass die Verwaltung eine Kriterienliste entwickelt und annimmt. Damit können Unternehmen, die auf eine öffentliche Beschaffungsanfrage reagieren, auf ihre Politik der sozialen Verantwortung hin überprüft werden. Dafür scheint es sinnvoll, mit externen Experten zusammenzuarbeiten.

In einem zweiten Schritt sollte dieses Vorhaben auch auf andere Güter erweitert werden. 

Argumentation

1. Globalisierte Welt

Immer mehr Güter werden heute im Ausland produziert, insbesondere in den Freihandelszonen der Entwicklungsländer. Dies betrifft vor allem Kleider, Spielzeuge und Elektronikgeräte, wie Computer. Die Bundesverwaltung kauft jährlich für mehrere 10 Millionen Franken Waren in Entwicklungsländern ein.
Dieses Phänomen wurde durch die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verstärkt,  welche eine Öffnung der öffentlichen Märkte fordern: diese müssen nach dem Prinzip der Transparenz und der Nicht-Diskriminierung funktionieren. Zudem muss jedes Unternehmen, unabhängig von seinem Ursprungsland, auf ein öffentliches Kaufangebot eingehen können.

Die öffentlichen Märkte haben sich globalisiert, die Reglemente und Praktiken der Nachhaltigkeit und der Menschenrechte konnten dieser Evolution jedoch nicht folgen. Dieses an dieser Stelle bestehende ethische und politische Loch muss gefüllt werden.

2. Beispiele aus der EU und der Schweiz

Auf europäischer Ebene haben verschiedene Städte Massnahmen ergriffen, um bei ihren (öffentlichen) Beschaffungen nur Produkte aus fairem Handel zu kaufen oder solche, welche unter Respekt der fundamentalen Arbeitrechte produziert worden sind. Eine EU-Richtlinie ermutigt sogar die EU-Mitgliedstaaten und Gemeindeverwaltungen, in diesem Sinne zu arbeiten.
Die Stadt Neuss in Deutschland hat 2006 eine Regelung angenommen, welche die Beschaffung von Produkten, die in Würde hergestellt worden sind, unterstützt
. Die Regelung in Neuss lässt sich folgendermassen zusammenfassen:
· Der Respekt der fundamentalen Arbeitsrechte muss garantiert werden. In diesem Zusammenhang werden die ILO-Kernarbeitskonventionen genannt, wie das Verbot der Zwangsarbeit, das Verbot der Kinderarbeit, die Freiheit auf kollektive Verhandlung und Versammlung, die Nicht-Diskriminierung sowie die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau, beispielsweise im Bereich der Kleiderproduktion. 

· Das Unternehmen muss beweisen, dass es diese Rechte respektiert. Dafür muss es über einen Verhaltenskodex verfügen, der für alle seine Zulieferer verbindlich ist, sowie unabhängige Kontrollen in allen Fabriken seiner Zulieferer durchführen.

In der Schweiz sind bereits vereinzelt Initiativen aufgetaucht. Die Uniformen der Stadtpolizei Zürich werden beispielsweise aus Bio-Wolle die aus fairem Handel stammt, produziert
. 
Auf Kantonsebene wurde im April 2007 eine Motion eingereicht. Mit dieser wurde der Zürcher Kantonsrat gebeten, einen legalen Rahmen zu schaffen, der Unternehmen und ihre Zulieferer dazu verpflichtet, bei öffentlichen Beschaffungsangeboten die fundamentalen Kernarbeitskonventionen der IAO zu respektieren
.
Diese Praktiken werden 2008 noch weiterentwickelt. Ein erster Vorschlag des revidierten Gesetzes zum öffentlichen Beschaffungswesen ist bereits in die verwaltungsinterne Vernehmlassung gelangt. Eine der grössten Herausforderungen dieser Gesetzesrevision wird gerade die Erarbeitung von Richtlinien bezüglich des Respekts der fundamentalen Arbeitsrechte für Produkte die vom Bund gekauft und im Ausland produziert werden
. 

3. Wie sollen die fundamentalen Arbeitsrechte definierte werden – normativer Rahmen

Der vorgeschlagene normative Rahmen – Respekt der Freiheit auf Versammlung und kollektiven Verhandlung, Nicht-Diskriminierung, Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Kinderarbeit sowie der im Produktionsland vorherrschenden nationalen Gesetzgebung – erweist sich als universell anerkanntes normatives Minimum. Dies sind die universell geltenden und nicht verhandelbaren Menschenrechte, da sie durch die Gesamtheit der Mitgliedstaaten der IAO an der 86. Jahreskonferenz angenommen wurden
. 
Auf Ebene der Schweizer Regierung hat sich der Bundesrat wiederholt auf diesen normativen Rahmen bezogen. Auf die Frage von V. Garbani über die Arbeitsbedingungen bei der Produktion der T-Shirts für die Schweizer Armee
, antwortete der Bundesrat (September 2005):
„Nebst Wirtschaftlichkeitsaspekten haben öffentliche Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen sozialen und ökologischen Anforderungen zu genügen. Der Bund ist gehalten, die beschaffungsrechtlichen Rahmenbedingungen so festzulegen, dass eine nachhaltige Beschaffungspraxis möglich ist. Die Schweiz hat zahlreiche IAO-Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ratifiziert, darunter sämtliche fundamentale IAO-Konventionen (Kernarbeitsnormen zum Schutz fundamentaler Arbeitsrechte: Abkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 1930; Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit von 1957; Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf von 1958; Nr. 100 über die Gleichheit des Entgeltes männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit von 1951; Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes von 1948; Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes auf Kollektivverhandlungen; Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung; Nr. 182 über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit von 1999). Zudem unterstützt sie mehrere IAO-Projekte der technischen Zusammenarbeit zur Förderung der Einhaltung von Arbeitsnormen im Rahmen der globalen Beschaffungsketten. ...[…] 
Die Bewerber werden bereits mit der Offertenanfrage darauf aufmerksam gemacht, dass die Aufträge nur an Produktionsbetriebe vergeben werden, welche die internationalen IAO-Normen, insbesondere die acht Kernübereinkommen respektieren. Im Rahmen der laufenden Revision BoeB/VoeB sollen die aufgezeigten Aspekte noch vermehrt ins nationale Recht einfliessen.“ (Hervorgehoben durch Verfasserin)
Die Bezüge auf die acht Kernarbeitskonventionen wurden ebenfalls bei anderen Antworten auf Fragen oder parlamentarischen Motionen gemacht. Es wurde versprochen, dass der Respekt der fundamentalen Arbeitsrechte Bestandteil des revidierten nationalen öffentlichen Beschaffungsgesetzes sein wird, das anfangs 2008
 in die Ämterkonsultation gelangen wird und somit zur Voraussetzung für die Partizipation an einem öffentlichen Beschaffungsangebot wird. 
4. Umsetzung – Wie soll der Respekt der fundamentalen Arbeitsrechte überprüft werden?

Nebst der Annahme eines normativen Bezugsrahmens müssen auch simple, präzise und pragmatische Kriterien erarbeitet werden, damit die Beschaffungsverantwortlichen der Verwaltung verifizieren können, ob die fundamentalen Arbeitsrechte respektiert worden sind. Für die Glaubwürdigkeit dieses Vorhabens ist diese Frage elementar. Sie ist ebenfalls sehr heikel und komplex.

Grundsätzlich ist in einer globalisierten Marktwirtschaft die Produktionskette sehr zersplittert. Die grossen Marken arbeiten meist mit hunderten, teilweise tausenden von Zulieferern aus der ganzen Welt zusammen. Und die Fabriken in denen die Produkte fabriziert oder zusammengesetzt werden, sind meist nicht mehr in ihrem Besitz. Für die Spielzeug-, Kleider-, Computerindustrie, etc. verhält es sich gleich. Für die Marken – und für die öffentlichen Administrationen – erweist es sich daher als schwierig zu überprüfen, ob die Arbeitsrechte in allen Fabriken und bei allen Zulieferern die am Produktionsprozess beteiligt sind, respektiert worden sind. Diese Schwierigkeit ist dem globalisierten Markt inhärent: sie darf jedoch kein Argument dafür werden, um sich einer sozialverantwortlichen Vorgehensweise entgegenzustellen. Der Ansatz geht davon aus, dass heutzutage die Marken für ihre gesamte Produktionskette verantwortlich sind. Und es wird genau diese Politik der Verantwortung sein, welche der Zuständige für die öffentliche Beschaffung befragen wird. 

Um die Beschaffungsverantwortlichen bei der Evaluation der Politik der sozialen Verantwortung der Firmen zu unterstützen, soll eine Kriterienliste erarbeitet werden. Das Postulat empfiehlt der Stadt X, dass sie im Rahmen einer Arbeitsgruppe, an der externe Experten teilnehmen werden, eine Kriterienliste erstellt, diskutiert und annimmt. In der Tat müssen die Verantwortlichen der Stadt nicht die gesamte Arbeit übernehmen. In Zusammenarbeit mit den externen Experten können sie sich durch bereits gemachte Erfahrungen inspirieren lassen und diese als Diskussionsbasis für die momentan zu diesem Thema geführten Recherchen verwenden.
Folgenden Bereichen muss Rechnung getragen werden:

· die Realisation eines durch die EU finanzierten Projekts, das darauf abzielt, eine nachhaltige öffentliche Beschaffung zu unterstützen. Im Rahmen dieses Projekts, welchem die Hilfswerke angeschlossen sein werden, soll durch das unabhängige Forschungsinstitut SOMO aus Holland eine Kriterienliste erarbeitet werden. Diese könnte als Diskussionsbasis verwendet werden.

· Ähnliche Überlegungen führen unabhängige Schweizer Gesellschaften, die beauftragt sind, die Produktionsverhältnisse der Armeearbeitskleidung oder andere Produkte zur verifizieren. 
· Die Interessensgemeinschaft ökologische Beschaffung Schweiz (IGÖB)
, welcher mehrere Schweizer Städte angeschlossen sind und durch das Gemeinwesen finanziert wird, könnte in das Vorhaben miteinbezogen werden. 
· Etc...
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